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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Kernaufgabe der Bundesstatistik ist es, hochwertige statisti-
sche Daten und Informationen zu liefern, die die Nutzerinnen und 
Nutzer in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Wis-
senschaft für ihre Meinungsbildung, Planung und ihre Steue-
rungsaufgaben benötigen.  

Hier ist es nicht nur unsere Aufgabe, die relevanten Fragestel-
lungen herauszuarbeiten, sondern auch, die angewandten Kon-
zepte und die Datenlage in Funktion der Nutzerbedürfnisse und 
der nationalen und internationalen Standards weiterzuentwi-
ckeln. So hat das BFS in den letzten Jahren seine Informationen 
zur Armut kontinuierlich erweitert, denn Armut ist auch in der 
grundsätzlich reichen Schweiz ein wichtiges gesellschaftliches 
und politisches Thema.  

Im Rahmen unseres Programms zur Mehrfachnutzung von 
Daten sind wir im BFS unter anderem daran, die Datenlage zu den 
Vermögen zu stärken. Bisher fehlen detaillierte Daten zu den Ver-
mögen der Haushalte auf nationaler Ebene, die unseren Qualitäts-
ansprüchen genügen. Neben der Verbesserung dieser Daten-
grundlagen sollen nun – in Abstimmung mit unseren Partnern so-
wie unter Berücksichtigung von nationalen und internationalen 
Vorgaben – auch die Konzepte zu deren Auswertung entwickelt 
werden.  

Im Sinne des Ansatzes der «offenen Innovation» haben wir im 
Oktober 2018 für solche Vorhaben eine Microsite für experimen-
telle Statistiken lanciert. Es freut mich, dass wir mit dem Metho-
denpapier zur Armutsmessung unter Einbezug der Vermögen 
eine weitere wichtige Thematik in diesem Rahmen aufgreifen 
können. 

Der Begriff «experimentelle Statistik» soll verdeutlichen, dass 
das Vorgehen noch angepasst werden kann und die Analysen auf 
experimentellen Methoden beruhen. Die dargestellten Resultate 
dienen vor allem dazu, das gewählte Vorgehen zu erproben. Sie 
genügen in dieser Form nicht den hohen Qualitätsstandards, die 
das Bundesamt für Statistik normalerweise anwendet und sind 
keine Grundlage für die Planung und Steuerung. 

Dieses Methodenpapier richtet sich also primär an Fachspezi-
alistinnen und Fachspezialisten. Ziel der Publikation als experi-
mentelle Statistik ist, den Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern 
in einem frühen Stadium der Arbeiten zu eröffnen um so die Mög-
lichkeit zu haben, ihre Bedürfnisse und Anregungen mit einzube-
ziehen. Wir sind sehr daran interessiert, Ihr Feedback zu unseren 
experimentellen Statistiken zu erhalten, um sie gemeinsam weiter 
zu verbessern. Ich lade Sie herzlich zu diesem Austausch ein. 

 
Neuchâtel, Juni 2020 

 

 

Georges-Simon Ulrich 

Direktor des Bundesamtes für Statistik  
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Das Wichtigste in Kürze 

Ausgangslage 

Das Bundesamt für Statistik (BFS) publiziert seit einigen Jahren 
regelmässig Informationen zum Thema Armut in der Schweiz. 
Gemäss geltender Definition werden dabei alle Personen als arm 
betrachtet, «die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um die 
für ein gesellschaftlich integriertes Leben notwendigen Güter und 
Dienstleistungen zu erwerben» (BFS 2018a, S. 2). Konzeptionell 
sind im Armutsbegriff des BFS somit sowohl Einkommen als 
auch Vermögen enthalten. Weil geeignete Daten und Konzepte 
zur Integration der Vermögen in die Armutsmessung fehlten (vgl. 
BFS 2014a), beschränkten sich die Analysen wie in den meisten 
anderen Ländern bisher jedoch auf die Einkommensarmut.  

In der Literatur wird seit längerem darauf hingewiesen, dass 
die gemeinsame Betrachtung von Einkommen und Vermögen in 
der Armutsmessung angestrebt werden sollte (vgl. z.B. Weisbrod 
& Hansen 1968, Stiglitz et al. 2009). Demnach bestimmen Ein-
kommen und Vermögen zusammen das finanzielle Potential ei-
nes Haushaltes zum Erwerb von Gütern und Dienstleistungen 
(potentieller Konsum).1 Aufgrund des hohen Durchschnittsver-
mögens und der vergleichsweise grossen Vermögenskonzentra-
tion (Föllmi & Martinez 2017) kommt den Vermögen in der 
Schweiz eine besonders grosse Bedeutung zu. Mittelfristig 
müsste die Armutsstatistik des BFS deshalb um einen Indikator 
ergänzt werden, der auf den gesamten finanziellen Mitteln der 
Haushalte (Einkommen und Vermögen) basiert.  

Für eine gemeinsame Betrachtung der Einkommens- und Ver-
mögenssituation der Haushalte müssen beide Informationen auf 
individueller Ebene in einer Datenbasis vorliegen. Nur so kann be-
stimmt werden, ob ein einzelner Haushalt ein geringes Einkom-
men durch den Verzehr von vorhandenen Reserven kompensie-
ren kann oder nicht. In der Schweiz gibt es bisher keine systema-
tisch erhobenen Vermögensdaten für solche Analysen. Das BFS 
hat deshalb im Rahmen der Erhebung über die Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC), die auch Datenbasis der offiziellen Ar-
mutsstatistik ist, 2015 ein Pilot-Modul zum Thema Vermögen in-
tegriert.2 Dadurch können erste explorative Analysen zur Integra-
tion der Vermögen in die Armutsmessung durchgeführt werden. 
Die hier berechneten und dargestellten Resultate sind eine Mög-
lichkeit, Vermögensbestandteile in die Armutsstatistik einzu-
bauen. Sie dienen vorerst illustrativen Zwecken und als Diskussi-
onsgrundlage zur Evaluation der Eignung des Ansatzes. 

 
 

Ziele und Zweck dieses Dokumentes 

Während in der Forschung mittlerweile ein breiter Konsens dar-
über besteht, dass Vermögen in die Armutsmessung einfliessen 
sollten, stellt die Interpretation und Kommunikation der zusätzli-
chen Resultate zum Thema Armut eine gewisse Herausforderung 

__________________ 
1  Armut kann darüber hinaus anhand der Konsumausgaben eines Haushaltes ge-

messen werden (z.B. Eurostat 2017). 

dar. Vorgängig zur offiziellen Lancierung soll deshalb auf Basis 
eines konkreten Vorschlags des BFS ein Dialog mit den Nutzerin-
nen und Nutzern sowie Partnern der Armutsstatistik aufgenom-
men werden. 

Das vorliegende Dokument zeigt den aktuellen Stand der Ar-
beiten im BFS zur Armutsmessung unter Einbezug der heute ver-
fügbaren Vermögensinformationen. Die verschiedenen Möglich-
keiten zur Integration der Vermögen in die Armutsmessung wer-
den erläutert und ihre Auswirkungen auf die Resultate dargestellt. 
Durch die frühzeitige Publikation der Methoden und ersten Analy-
sen können die Nutzerbedürfnisse bei der Entwicklung und Kon-
solidierung der Methodik einbezogen werden, so dass diese wenn 
nötig noch angepasst und weiterentwickelt werden kann. Ziel ist 
eine möglichst breite Abstützung des neuen Indikators. 
 
 
Wichtigste Erkenntnisse 

Durch den Einbezug des Vermögens in die Armutsmessung kön-
nen innerhalb der einkommensarmen Bevölkerung Personen mit 
und ohne finanzielle Reserven unterschieden werden. Dies er-
möglicht eine bessere Beurteilung des ökonomischen Potentials 
dieser Haushalte und ergänzt die Armutsstatistik um wichtige zu-
sätzliche Informationen. Auch die Kohärenz der Armutsquoten 
mit weiteren Indikatoren zum Lebensstandard der Bevölkerung 
wird durch den Einbezug des Vermögens markant verbessert. 

Die Resultate werden massgeblich durch konzeptionelle und 
operationelle Entscheidungen beeinflusst, indem beispielsweise 
das Ausmass und die Dauer des Vermögensverzehrs festgelegt 
werden müssen. Die Risikogruppen sind jedoch in allen Varianten 
ähnlich und decken sich weitgehend mit jenen der Einkommens-
armut. Eine wichtige Ausnahme sind die Personen ab 65 Jahren, 
die oft ein geringes Einkommen durch den Verzehr von finanziel-
len Reserven ergänzen können.  
 
 

Rückmeldungen 

Fragen und Rückmeldungen zu diesem Diskussionspapier sind 
willkommen und können bis zum 31.12.2020 an den Informati-
onsdienst der Sektion Sozialanalysen gerichtet werden:  
E-Mail: info.sozan@bfs.admin.ch oder Telefon: +41 58 463 64 21  
 
Bitte nehmen Sie in Ihrer Rückmeldung explizit Stellung zu den 
folgenden Punkten:  
1. Halten Sie eine Integration der Vermögen in die Armutsmes-

sung grundsätzlich für erstrebenswert? 
2. Halten Sie das gewählte Vorgehen und die gewählten Optio-

nen für sinnvoll? Wo sehen Sie Anpassungsbedarf? 
3. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Terminologie einverstan-

den, oder haben Sie alternative Vorschläge? 
4. Gibt es weitere Rückmeldungen oder Verständnisfragen? 

2  Die Datenlage und das SILC-Modul 2015 sind im Anhang genauer beschrieben. 

mailto:info.sozan@bfs.admin.ch
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1 Integration der Vermögen in 
die Armutsmessung 

Damit in der Armutsmessung Einkommen und Vermögen zusam-
men betrachtet werden können, muss zunächst definiert werden, 
wie das Vermögen konkret berücksichtigt werden soll. In der Lite-
ratur dominieren dazu zwei grundsätzliche Vorgehensweisen: der 
eindimensionale Ansatz und der zweidimensionale Ansatz.  

Beim eindimensionalen Ansatz werden die Informationen zu 
Einkommen und Vermögen aggregiert und ein neues, um Vermö-
genselemente erweitertes Einkommen generiert. Dies kann z.B. 
erreicht werden, indem man einen bestimmten Prozentsatz des 
Vermögens an das Einkommen anrechnet (z.B. Weisbrod & Han-
sen 1968, Haveman & Wolff 2004, Wanner & Gabadinho 2008, 
Brandolini et al. 2010) oder auch, indem alle Personen ab einem 
bestimmten Vermögen3 per Definition als «nicht arm» betrachtet 
werden (Headey et al. 2009). Auf Basis des erweiterten Einkom-
mens kann dann eine angepasste Armutsquote berechnet wer-
den. 

Beim zweidimensionalen Ansatz werden Einkommen und 
Vermögen zunächst getrennt betrachtet. Die Einkommensar-
mutsquote bleibt unverändert bestehen. Zusätzlich wird ermittelt, 
welcher Anteil der Bevölkerung nicht über ausreichende Vermö-
gensbestände verfügt, um einen kurzfristigen Einkommensaus-
fall für eine bestimmte Zeit zu überbrücken (Brandolini et al. 2010, 
UNECE 2017). Diese Methode wird z.B. von der OECD (Balestra & 
Tonkin 2018) sowie Eurostat (2017) angewandt und hat sich in 
letzter Zeit zum internationalen Standard entwickelt. Üblicher-
weise wird der Vermögensbestand eines Haushalts dabei mit der-
selben Armutsgrenze verglichen, die auch zur Bestimmung der 
Einkommensarmut verwendet wird.4 Dieses Vorgehen (gegen-
über einer neu definierten Grenze für die Vermögenswerte) ge-
währleistet die Kohärenz zwischen den Einkommens- und Vermö-
gensarmutsquoten und ermöglicht so die integrierte Betrachtung 
der Einkommen und Vermögen. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Wahl der grund-
sätzlichen Vorgehensweise (ein- oder zweidimensionaler Ansatz) 
massgeblichen Einfluss auf die Resultate ausübt (z.B. Kuypers & 
Marx 2016, Azpitarte 2010, Brandolini et al. 2010, Tonkin et al. 
2016, Törmälehto et al. 2013). Ravazzini et al. (2017) haben auch 
für die Schweiz aufgezeigt, dass der eindimensionale Ansatz zu 
höheren Anteilen an Betroffenen führt als der zweidimensionale 
Ansatz.  

Da in der Schweiz derzeit nicht jedes Jahr geeignete Vermö-
gensdaten vorliegen, ist für die öffentliche Statistik in der Schweiz 

__________________ 
3  Solche Vermögensgrenzen können stark variieren. In der Schweiz gelten z.B. bei 

LUSTAT (2017, S. 25) alle «Haushalte mit einem Vermögen über 4'000 Franken 
pro Person oder über 10'000 Franken pro Haushalt […] ungeachtet ihres Einkom-
mens nicht als arm». Im Berner Sozialbericht (Regierungsrat des Kantons Bern 
2015) werden nebst einem Vermögensverzehr von 5% alle Haushalte ab einem 
Vermögen von 120 000 Franken (150 000 Franken bei Ehepaaren) nicht als arm 
eingestuft.  

4  Dies dürfte zu einer eher konservativen Schätzung führen, da die laufenden Aus-
gaben vieler Haushalte über der Armutsgrenze liegen (Tonkin et al. 2016). 

der zweidimensionale Ansatz besser geeignet: Damit können wei-
terhin jährlich aktuelle Zahlen zur Einkommensarmut publiziert 
werden, welche gemäss Verfügbarkeit der Vermögensdaten mit 
Informationen zum Vermögen ergänzt werden können. Der zwei-
dimensionale Ansatz bietet zudem den Vorteil, dass damit die Ein-
kommen und Vermögen der Haushalte sowohl kombiniert als 
auch differenziert betrachtet werden können, während diese In-
formationen beim eindimensionalen Ansatz nur in aggregierter 
Form vorliegen.  

Mit dem zweidimensionalen Ansatz kann aufgezeigt werden, 
welche Anteile der Bevölkerung über finanzielle Ressourcen in der 
einen oder anderen Form verfügen. So können innerhalb der ein-
kommensarmen Bevölkerung Personen, die ihr geringes Einkom-
men (noch) über den Verzehr von Vermögen kompensieren kön-
nen, von jenen unterschieden werden, welchen diese Möglichkeit 
nicht offen steht (Azpitarte 2012). Darüber hinaus können auch 
Personen identifiziert werden, die nicht einkommensarm sind, 
aber durch fehlende oder geringe Vermögensbestände ein grös-
seres Risiko haben, bei Einkommensverlusten in eine prekäre Si-
tuation zu geraten.5 Dies stellt eine zusätzliche Dimension finan-
zieller Unsicherheit dar, die in der Schweiz bis anhin nur wenig 
thematisiert wurde.  

 
G 1 Zweidimensionaler Ansatz zur Integration der  
Vermögen in die Armutsmessung 

 
Quelle: nach Balestra & Tonkin (2018), eigene Begriffe 

 
Grafik G 1 stellt den zweidimensionalen Ansatz schematisch 

dar. Im unteren Bereich der Abbildung sind Personen mit einem 
Einkommen unterhalb der Einkommensgrenze (= Armutsgrenze) 
dargestellt. Diese werden wie gewohnt als einkommensarm be-
zeichnet.6 Die vertikale Unterteilung bezieht sich auf das Vermö-
gen: Fällt dieses geringer aus als die Vermögensgrenze (= Ar-
mutsgrenze für einen bestimmten Referenzzeitraum), sprechen 

5  Nicht berücksichtigt wird dabei, dass in der Schweiz eine Vielzahl von Leistun-
gen aus dem System der sozialen Sicherheit existieren. Personen, die wissen, 
dass sie im Falle einer Arbeitslosigkeit zunächst auf Leistungen der ALV zurück-
greifen können oder im Krankheitsfall Taggelder beziehen können, sind weniger 
darauf angewiesen, finanzielle Reserven für solche Fälle anzulegen als Personen 
ohne Anspruch auf solche Leistungen. 

6  Zur Terminologie vgl. Abschnitt 4 sowie das Glossar. 
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wir von fehlenden finanziellen Reserven. Unten links ist schliess-
lich die Schnittmenge der einkommensarmen Personen ohne fi-
nanzielle Reserven abgebildet. Sie stellen die Gruppe mit dem 
grössten sozialpolitischen Handlungsbedarf dar.  

 
 

 Vermögen kann auf verschiedene Arten in die Armutsmes-
sung einbezogen werden. Für die schweizerische öffentli-
che Statistik ist der zweidimensionale Ansatz am besten 
geeignet. Damit können jene Personen und Haushalte iden-
tifiziert werden, die nicht ausreichend Vermögen besitzen, 
um ohne Einkommen für einen bestimmten Zeitraum ihre 
Grundbedürfnisse zu decken. 
 
 

2 Operationalisierung des zwei-
dimensionalen Ansatzes 

Für die konkrete Operationalisierung des zweidimensionalen An-
satzes sind vorgängig folgende Fragen zu klären:  
1. Welche Vermögensarten werden berücksichtigt? 
2. Was für eine Armutsgrenze wird verwendet? 
3. Für welchen Referenzzeitraum soll das Vermögen reichen?  
4. Wie wird das Vermögen äquivalenzbereinigt? 
 
Die Wahl dieser Faktoren kann die Ergebnisse beeinflussen und 
wird deshalb hier begründet und dokumentiert.7 
 
 
2.1 Vermögensarten 

Der Aufbau von Vermögen kann bei privaten Haushalten auf un-
terschiedliche Weise stattfinden. Zu nennen sind beispielsweise 
Sparen, Erbschaften, Schenkungen, aber auch Kapitalrenditen auf 
Wertpapieren oder Immobilien etc. In der Schweiz kommt dem 
Sparen eine grosse Bedeutung für die Existenzsicherung im Alter 
zu (freiwillige und gebundene Altersvorsorge). Vermögen kann 
den Haushalten ermöglichen, den Konsum über die Zeit zu glät-
ten. Es kann zudem selber Einkommen generieren (Kapitalrendi-
ten) sowie als Sicherheit für Kredite dienen, wodurch der finanzi-
elle Spielraum eines Haushaltes weiter steigt (Tonkin et al. 2016, 
UNECE 2017). Darüber hinaus kann finanzielles Vermögen auch 
immaterielle Funktionen wie Statuserhalt oder Macht sichern 
(Skopek et al. 2012).  

Für die Armutsmessung interessiert uns vor allem, wie Vermö-
gen geringe oder fehlende Einkommen ergänzen resp. ersetzen 
kann. So kann Vermögen herangezogen werden, um vorüberge-
hende finanzielle Engpässe zu überbrücken, z. B. wenn jemand 
arbeitslos oder krank wird, oder auch, um dauerhaft eine zu ge-

__________________ 
7  Ausführliche empirische Sensitivitätsanalysen für verschiedene dieser Faktoren 

finden sich in Guggisberg & Häni (2018) sowie Ravazzini & Suter (2018). Eine 
kurze Zusammenstellung folgt in Kapitel 3. 

ringe Rente aufzubessern. Dazu können einerseits Renditen ge-
nutzt werden, die durch das Vermögen generiert werden (Zinsen, 
Dividenden, Mieteinnahmen etc.), oder auch das Vermögen direkt 
verbraucht werden.  

Ob und in welchem Ausmass dies möglich ist, hängt wesent-
lich davon ab, in welcher Form das Vermögen vorliegt. Gängige 
Unterscheidungen von Vermögensarten umfassen jene in Sach-
vermögen vs. Geldvermögen, materielles vs. immaterielles Ver-
mögen sowie gebundenes, d.h. nicht oder nur langfristig verfüg-
bares Vermögen (z.B. Immobilienbesitz, Altersguthaben) vs. liqui-
des Vermögen (z.B. Guthaben auf Bank- oder Postkonti), das in-
nert kurzer Zeit zu Einkommen transformiert werden kann. Die 
Unterscheidung nach Liquidität ist schematisch in Grafik G 2 dar-
gestellt. 

 
G 2 Vermögensarten, nach Liquidität 
 

 
Quelle: eigene Darstellung (umfasst nur in SILC 2015 erfasste Vermögensarten) 

 
Im Zusammenhang mit der Armutsmessung dient in der Lite-

ratur oft das gesamte Nettovermögen als Ausgangslage. Dieses 
wird berechnet, indem alle Vermögenskomponenten zusammen-
gezählt und die Verbindlichkeiten (Schulden, z.B. Hypotheken) ab-
gezogen werden. Davon wird zum Teil das selbstbewohnte Wohn-
eigentum ausgeklammert oder auch nur das liquide Vermögen in 
die Armutsmessung einbezogen. In der Literatur werden häufig 
mehrere Vermögensgrössen parallel verwendet (z.B. Balestra & 
Tonkin 2018, Caner & Wolff 2004, Tonkin et al. 2016). Dabei zeigt 
sich wenig überraschend, dass die Ergebnisse mit dem gewähl-
ten Vermögensaggregat variieren und umso tiefer ausfallen, je 
umfassender der Vermögensbegriff gewählt wird. 

Verschiedene Gründe sprechen dafür, nur die liquiden finanzi-
ellen Mittel als Vermögen anzurechnen. Sie können als einzige 
Vermögensart vollumfänglich als Einkommenssubstitut dienen, 
da sie ohne grössere Verzögerung und Werteinbussen in Einkom-
men umgewandelt werden können. Das liquide Vermögen ist so-
mit geeignet, um Einkommensausfälle zu überbrücken. Auch die 
UNECE (2017) und die OECD (Balestra & Tonkin 2018) nennen das 
liquide Vermögen als primäre Bezugsgrösse für die Armutsmes-
sung. Die Beschränkung auf die «tatsächlich verfügbaren oder 
kurzfristig realisierbaren Mittel» ist weiter auch im Sinn der SKOS-
Richtlinien, welche als Basis für die Berechnung der statistischen 
Armutsgrenze dienen (vgl. SKOS 2016, S. E.2–1). 



ARMUTSMESSUNG UNTER EINBEZUG DER VERMÖGEN 

BFS     2020 7 

Gebundene Mittel wie Altersguthaben stehen dagegen für den 
Konsum nicht zur Verfügung und könnten somit nur als hypothe-
tische Grössen in die Armutsmessung einbezogen werden. Im-
mobilienvermögen gilt ebenfalls als gebunden, da es kurzfristig 
kaum oder nur mit grossen Werteinbussen veräussert werden 
kann. Selbstbewohntes Wohneigentum bietet neben dem mone-
tären Wert der Immobilie zudem Wohnraum, der sonst anderwei-
tig (z.B. durch Mieten einer Unterkunft) finanziert werden müsste. 
Wenn man auch das Immobilienvermögen in die Armutsmessung 
einbezieht, müsste dieses konsequenterweise im Armutsfall auf-
gegeben werden. Stattdessen würden dann aber Mietkosten an-
fallen, so dass sich die Kostenstruktur (und damit auch die Ar-
mutsgrenze) der betreffenden Personen verändern würde. Die Un-
terschiede in den Wohnkosten werden im absoluten Armutskon-
zept in der Armutsgrenze und im relativen Armutskonzept über 
die fiktive Miete berücksichtigt. Nicht selbst bewohntes Wohnei-
gentum wirft in der Regel Mieterträge ab, die bei der Berechnung 
der Haushaltseinkommen berücksichtigt werden.  

 
 

 Für die Armutsmessung sind primär die liquiden finanziel-
len Mittel relevant. Damit Vermögen als Einkommenssub-
stitut herangezogen werden kann, muss es kurzfristig für 
den Konsum verfügbar sein. 

 
 

2.2 Armutsgrenze 

Das BFS publiziert standardmässig Armutsquoten auf Basis ver-
schiedener Armutskonzepte. Zum einen wird eine absolute Ar-
mutsgrenze in Höhe des sozialen Existenzminimums berechnet, 
welches als Grundlage für die Bemessung von Leistungen der öf-
fentlichen Sozialhilfe in der Schweiz dient. Diese Armutsgrenze ist 
nach Haushaltsgrösse abgestuft. Sie besteht aus einem durch die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) fixierten Betrag 

für den täglichen Bedarf (Essen, Hygiene, Mobilität etc.), den indi-
viduellen Wohnkosten, die in SILC erhoben werden (Miete oder 
Hypothekarzins inkl. Nebenkosten) sowie 100 CHF pro Person ab 
16 Jahren im Haushalt für weitere Ausgaben wie z.B. Versiche-
rungen. Wie in den übrigen SILC-Ländern wird zudem eine relative 
Armutsgrenze bei 60% des medianen verfügbaren Äquivalenzein-
kommens angewandt. Aufgrund des hohen Einkommensniveaus 
liegt diese in der Schweiz um einige hundert Franken über der ab-
soluten Armutsgrenze. Da das relative Armutskonzept nicht di-
rekt vom Bedarf, sondern vom landesspezifischen Wohlstandsni-
veau abhängt, wird die relative Armutsgrenze auch als Armutsge-
fährdungsgrenze bezeichnet. Die absolute Armutsquote ist auf-
grund ihrer Bedarfsorientierung für sozialpolitische Massnahmen 
im Inland relevant, die relative Armutsquote entspricht hingegen 
den gängigen internationalen Definitionen und ist somit für inter-
nationale Vergleiche geeignet.  

Im zweidimensionalen Ansatz werden für die Bestimmung der 
Vermögensgrenzen die gleichen Armutsgrenzen herangezogen 
wie bei der Einkommensarmut. Die Durchschnittswerte der Ar-
mutsgrenzen und Armutsgefährdungsgrenzen für ausgewählte 
Haushaltstypen sind in den ersten beiden Spalten von Tabelle T 1 
ersichtlich: Bei kleinen Haushalten liegen sie nahe beieinander, 
während bei grösseren Haushalten auch die Unterschiede zuneh-
men. Die Tabelle zeigt weiter, dass die Vermögensgrenze im ab-
soluten Armutskonzept bei einem Referenzzeitraum von drei Mo-
naten in derselben Grössenordnung liegt wie die Vermögensfrei-
beträge, welche gemäss SKOS-Richtlinien auch Sozialhilfebezie-
henden zugestanden werden. Liquide Vermögensbestände, die 
über den Freibeträgen liegen, müssen zuerst aufgebraucht wer-
den, bevor Sozialhilfe beantragt werden kann (SKOS 2016).  

 
 

 Für die Bestimmung der Vermögensgrenzen werden die 
gleichen Armutsgrenzen herangezogen wie bei der Ein-
kommensarmut (absolut und relativ).  

 
 
 
T 1 Armutsgrenzen ausgewählter Haushaltstypen 
in Franken pro Monat 

Haushaltstyp  Armutsgefährdungsgrenze  
(relatives Konzept) 

Armutsgrenze1  
(absolutes Konzept) 

Vermögensgrenze für 3 Monate 
(absolutes Konzept) 

Vermögensfreibetrag nach 
SKOS-Richtlinien 

Einzelperson 2 506 2 240 6 720 4 000 

Einelternhaushalt, 2 Kinder unter 14 Jahren 4 010 (3 589) (10 758) 8 000 

2 Erwachsene 3 759 3 052 9 156 8 000 

2 Erwachsene, 2 Kinder unter 14 Jahren 5 263 3 980 11 940 10 000 
1 Nationale Durchschnittswerte; für die Berechnung der Armutsquote werden individuelle Armutsgrenzen verwendet. Mit diesem Betrag werden der Grundbedarf, die Wohnkosten 
und weitere Auslagen wie Versicherungsprämien etc. abgedeckt. Die Armutsgefährdungsgrenze für eine Einzelperson entspricht 60% des medianen Äquivalenzeinkommens 
(gem. modifizierter OECD-Skala) inkl. fiktiver Miete. Die Armutsgefährdungsgrenzen für die übrigen Haushaltstypen wird berechnet, indem die Grenze für eine Einzelperson mit 
den entsprechenden Faktoren der gleichen Skala multipliziert wird: Bei zwei Erwachsenen mit dem Faktor 1,5, bei einem Erwachsenen mit zwei Kindern mit 1,8 und bei zwei 
Erwachsenen mit 2 Kindern mit 2,1. 
(x) Die Werte in Klammern beruhen auf geringen Fallzahlen und sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. 
Quelle: BFS – SILC 2015, SKOS 2016 
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2.3 Referenzzeitraum 

Die Höhe der Vermögensgrenze hängt auch von der Zeitspanne 
ab, für welche das Vermögen ausreichen soll (Referenzzeitraum). 
Soll das Vermögen nur einen Monat überbrücken, entspricht er 
der Einkommensarmutsgrenze für einen Monat. Bei einem Zeit-
raum von drei Monaten wird die Armutsgrenze mit dem Faktor 
drei multipliziert, bei sechs Monaten mit dem Faktor sechs etc. 
Der Anteil Personen ohne ausreichende Reserven steigt naturge-
mäss an, wenn ein längerer Referenzzeitraum gewählt wird.  

In der Literatur hat sich ein Referenzzeitraum von drei bis 
sechs Monaten als gängigste Zeitspanne etabliert (vgl. UNECE 
2017, Balestra & Tonkin 2018). Da dies jedoch relativ arbiträr er-
scheint, werden häufig auch Auswertungen für andere Referenz-
zeiträume dargestellt, mit Bandbreiten von einem bis zu zwölf 
Monaten (z.B. Eurostat 2017, Kuypers & Marx 2016). 

Die Veränderung des Referenzzeitraums ändert zudem auch 
die inhaltliche Bedeutung des Indikators: Mit einem Referenzzeit-
raum von einem Monat werden nur Haushalte mit sehr geringen 
Mitteln erfasst (in der Schweiz rund 2500 Franken für eine Einzel-
person), während bei einem Zeitraum von zwölf Monaten schon 
recht substantielle Vermögensbestände vorhanden sein müssen 
(rund 30 000 Franken für eine Einzelperson), um nicht unter die 
Armutsgrenze zu fallen. Aus diesen Gründen scheint es ange-
bracht, den Indikator für Referenzzeiträume von einem, drei, 
sechs und zwölf Monaten auszuweisen. 

 
 

 Der Referenzzeitraum beeinflusst die Höhe der Vermö-
gensgrenze. Da er nicht objektiv festgelegt werden kann, 
werden verschiedene Referenzzeiträume verwendet. 

 
 

2.4 Äquivalenzbereinigung 

Wenn mehrere Personen gemeinsam in einem Haushalt leben, 
benötigen sie in der Regel geringere Pro-Kopf-Ausgaben, um den-
selben Lebensstandard zu erreichen wie eine Einzelperson. So 
können beispielsweise die Wohnkosten sowie weitere Fixkosten 
(z.B. Internetzugang oder für Mobilität) geteilt werden. Bei Ein-
kommensanalysen ist es deshalb gängig, beim Vergleich ver-
schiedener Haushaltsgrössen eine Äquivalenzbereinigung der 
Einkommen vorzunehmen und die Haushaltseinkommen anhand 
einer Äquivalenzskala in Äquivalenzeinkommen umzurechnen.  

In der Literatur besteht keine grundsätzliche Einigung darüber, 
ob auch bei den Vermögen eine Äquivalenzbereinigung vorzuneh-
men ist. Im Zusammenhang mit der Armutsmessung wird – zu-
mindest beim zweidimensionalen Ansatz – das Vermögen jedoch 
als reines Einkommenssubstitut und somit austauschbar mit 
dem Einkommen angesehen. Für solche Analysen empfiehlt die 
OECD, das Vermögen mit derselben Äquivalenzskala zu bereini-
gen, die auch bei den Einkommen angewandt wird (OECD 2013, 
p. 178).  

Im relativen Armutskonzept wird das verfügbare Haushalts-
einkommen für jede Person anhand der modifizierten OECD-Skala 
in ein Äquivalenzeinkommen umgerechnet und anschliessend 

mit der Armutsgefährdungsgrenze für eine Einzelperson vergli-
chen. Analog werden auch die Vermögensbestände mit den Fak-
toren der modifizierten OECD-Skala umgerechnet, bevor sie mit 
der Armutsgefährdungsgrenze verglichen werden. Bei der abso-
luten Armutsgrenze wird hingegen das verfügbare Haushaltsein-
kommen ohne Äquivalenzbereinigung herangezogen, da diese 
nach Haushaltsgrösse abgestuft ist. Folglich entfällt im absolu-
ten Armutskonzept auch die Äquivalenzbereinigung des Vermö-
gens. 

 
 

 Durch die Äquivalenzbereinigung wird die ökonomische Si-
tuation verschieden grosser Haushalte vergleichbar. Das 
Vorgehen erfolgt analog zur Einkommensarmut. 

 
 

3 Sensitivitätsanalysen 

Um aufzuzeigen, welche Auswirkungen die konzeptionellen und 
operationellen Entscheidungen auf die Resultate ausüben, wer-
den nachfolgend erste explorative Analysen präsentiert. Diese ba-
sieren auf einem Pilot-Modul zum Vermögen, das im Rahmen von 
SILC 2015 durchgeführt wurde, und dienen vorerst illustrativen 
Zwecken. Da primär die Armutsquoten um weitere Informationen 
ergänzt werden sollen, fokussieren wir dabei auf die Schnitt-
menge zwischen den einkommensarmen Personen und den Per-
sonen ohne finanzielle Reserven. 

Grafik G 3 stellt die Anteile der einkommensarmen Personen 
ohne finanzielle Reserven für verschiedene Zeiträume und beide 
Armutsgrenzen (Armuts- und Armutsgefährdungsgrenze) dar. 
Dabei zeigt sich, dass sowohl die Wahl der Armutsgrenzen als 
auch des Referenzzeitraums einen beträchtlichen Einfluss auf die 
Resultate ausübt. 
 
G 3 Einkommensarmut und fehlende finanzielle 
Reserven für ein, drei, sechs und zwölf Monate 
in Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung, nach Armutsgrenze 

Finanzielle Reserven sind hier definiert als liquide Mittel (Guthaben auf Bank- und 
Postkonti, Aktien und Obligationen etc.). Allfällige Schulden sind nicht berücksichtigt.  

Die Armutsgrenze leitet sich von den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) ab, die in der Schweiz das soziale Existenzminimum definieren. 
Die Armutsgefährdungsgrenze entspricht 60% des medianen Äquivalenzeinkom-
mens (gem. modifizierter OECD-Skala) inkl. fiktiver Miete. 

Quelle: BFS – SILC 2015 (Pilot-Modul zum Vermögen vom 07.06.2018)  
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Bei Verwendung der Armutsgefährdungsgrenze liegen die An-
teile allesamt deutlich höher, unabhängig davon, ob die Vermögen 
einbezogen werden oder nicht. Diese Unterschiede sind jedoch 
primär auf die Einkommen zurückzuführen und nicht auf die Ver-
mögen (vgl. Guggisberg & Häni 2018). Dies bestätigt auch Grafik 
G 4, welche den Anteil Personen ohne finanzielle Reserven unab-
hängig vom Einkommen darstellt. Hier sind nur wenige Unter-
schiede nach Armutsgrenzen ersichtlich. 
 
G 4 Anteil Personen ohne finanzielle Reserven  
für einen, drei, sechs und zwölf Monate 
in Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung, nach Armutsgrenze 

 
Finanzielle Reserven sind hier definiert als liquide Mittel (Guthaben auf Bank- und 
Postkonti, Aktien und Obligationen etc.). Allfällige Schulden sind nicht berücksichtigt.  

Quelle: BFS – SILC 2015 (Pilot-Modul zum Vermögen vom 07.06.2018) 

 
Grafik G 4 zeigt weiter, dass der Anteil Personen ohne finanzi-

elle Reserven bei allen Referenzzeiträumen deutlich höher aus-
fällt als der Anteil einkommensarmer Personen. Der Grossteil die-
ser Personen erzielt jedoch ein Einkommen, das ihren Bedarf aus-
reichend abdecken kann. Sie gelten deshalb im Sinne der Statistik 
nicht als arm. Einkommen und Vermögen sind in der Schweiz also 
nicht unbedingt bei den gleichen Haushalten konzentriert, son-
dern können durchaus als komplementär betrachtet werden.8 Da-
bei handelt es sich allerdings um eine Bruttobetrachtung, denn 
allfällige Schulden (ausser Hypothekarschulden, vgl. Anhang A2) 
wurden in SILC 2015 nicht erhoben. Es ist davon auszugehen, 
dass bei einem Teil dieser Personen die tatsächlich verfügbaren 
finanziellen Reserven tiefer ausfallen, als dies hier ersichtlich ist. 

Eine Analyse nach soziodemografischen Merkmalen zeigt, auf, 
ob zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen Unter-
schiede bestehen. Dabei wurde ein Referenzzeitraum von drei 
Monaten gewählt. Dieser ist sowohl international gängig als auch 
für die Schweiz relevant, da der dreifache Betrag der Armuts-
grenze ungefähr der Höhe der SKOS-Vermögensfreibeträge ent-
spricht (vgl. Kapitel 2.2). Die Auswertungen bestätigen, dass Per-
sonen ab 65 Jahren mit Abstand am häufigsten in der Lage sind, 
ihren Bedarf über einen längeren Zeitraum mittels Vermögen zu 
finanzieren: Rund drei Viertel von ihnen können ein Jahr oder län-
ger ohne Einkommen auskommen und verfügen danach immer 

__________________ 
8  Dies gilt zumindest im Querschnitt (Zeitpunktbetrachtung). Es ist davon auszu-

gehen, dass Haushalte mit einem hohen Einkommen eher Reserven aufbauen 

noch über liquides Vermögen. Auch bei den einkommensarmen 
älteren Personen spielen finanzielle Reserven eine grosse Rolle in 
der Sicherung des täglichen Bedarfs (vgl. Grafik G 5): Während 
13,9% aller Personen im Rentenalter als einkommensarm gelten, 
sind insgesamt lediglich 3,0% dieser Altersgruppe arm ohne Re-
serven für mindestens drei Monate. Bei einem Teil der Reserven 
der älteren Personen dürfte es sich um Kapitalauszahlungen der 
2. oder 3. Säule handeln, die allmählich für den täglichen Bedarf 
aufgebraucht werden. 

Gruppen mit hohen Anteilen an einkommensarmen Personen 
ohne finanzielle Reserven sind Ausländerinnen und Ausländer, 
Personen mit minderjährigen Kindern (vor allem in Einelternhaus-
halten), Personen ohne nachobligatorische Ausbildung und Er-
werbslose. Bis auf die Personen ab 65 Jahren entspricht dies 
weitgehend den Risikogruppen der Einkommensarmut. 

 
G 5 Einkommensarme Personen mit und ohne  
finanzielle Reserven für drei Monate 
in Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung, nach Untergruppen 

 

* Diese Werte beruhen auf geringen Fallzahlen und sind mit Vorsicht zu interpretieren. 

Lesebeispiel: 13,9% der Personen ab 65 Jahren sind einkommensarm und 3,0% die-
ser Altersgruppe haben gleichzeitig keine finanziellen Reserven, um ihre Grundbe-
dürfnisse während drei Monaten zu decken. 

Finanzielle Reserven sind hier definiert als liquide Mittel (Guthaben auf Bank- und 
Postkonti, Aktien und Obligationen etc.). Allfällige Schulden sind nicht berücksichtigt. 
Die Vermögensgrenze entspricht hier der dreifachen absoluten Armutsgrenze, die in 
Orientierung an die SKOS-Richtlinien festgelegt wird.  
Quelle: BFS – SILC 2015 (Pilot-Modul zum Vermögen vom 07.06.2018)  

 
 

 Der Einbezug der Vermögen führt in allen Varianten zu ei-
nem deutlichen Rückgang der Armutsquoten. Besonders 
Personen ab 65 Jahren können oft ein geringes Einkom-
men durch finanzielle Reserven kompensieren. 

 Die Risikogruppen sind ansonsten ähnlich wie bei der Ein-
kommensarmut. 

können als jene, die nur ein niedriges Einkommen haben. Einkommensunter-
schiede im Erwerbsalter dürften so zu unterschiedlichen Vermögensbeständen 
im späteren Lebensverlauf beitragen. 
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4 Terminologie 

Bei der Bezeichnung des neuen Indikators zum Vermögen stellen 
sich verschiedene Herausforderungen. So publiziert das BFS be-
reits heute verschiedene Armutsindikatoren (Armutsquote, Ar-
mutsgefährdungsquote, Quote der materiellen Entbehrung, Ar-
mutsquote vor Sozialtransfers, Angaben zur Dauer der Armut). 
Die Einführung einer weiteren Armutsquote unter Berücksichti-
gung des Vermögens erhöht die Komplexität zusätzlich. Es be-
steht zudem die Gefahr, dass die einkommensbasierte Armuts-
quote durch die neuen Informationen an Legitimität verliert. Da 
das BFS vorerst nicht jedes Jahr über die nötige Datenbasis ver-
fügt, um das Vermögen in die Armutsmessung einzubeziehen, 
wird die Einkommensarmut bis auf weiteres der wichtigste Ar-
mutsindikator für die Schweiz bleiben.  

Um Verwirrungen mit den bestehenden Armutsindikatoren zu 
vermeiden, ist vorgesehen, im Zusammenhang mit dem Vermö-
gen auf den Begriff «Armut» zu verzichten. Eine direkte Überset-
zung der international gängigen «asset-based poverty rate» in 
«vermögensbasierte Armutsquote» birgt zudem ein gewisses Ri-
siko für Fehlinterpretationen. So werden die Begriffe «Vermögen», 
«fortune» und «patrimonio» weniger mit kleinen Beträgen in Ver-
bindung gebracht, sondern können den Besitz grösserer Vermö-
gensbestände implizieren. Um nicht als «vermögensarm» zu gel-
ten reichen jedoch bereits relativ bescheidene Beträge, die in we-
nigen Monaten ohne Einkommen aufgebraucht wären. Damit 

keine Missverständnisse entstehen, sollte die Bezeichnung mög-
lichst deskriptiv sein und genau wiedergeben was tatsächlich ge-
messen wird. Die Bezeichnung muss zudem in allen Landesspra-
chen funktionieren. Das BFS schlägt vor, die «asset-based poverty 
rate» als «Anteil Personen ohne finanzielle Reserven» oder (noch 
präziser) als «Anteil Personen ohne ausreichende finanzielle Re-
serven für x Monate» zu umschreiben. 

Entsprechend umfasst monetäre Armut als Überbegriff die 
beiden Teilbereiche «Einkommensarmut» und «fehlende finanzi-
elle Reserven». In Bezug auf die bereits bestehenden und bekann-
ten Indikatoren zur Einkommensarmut ergeben sich dadurch 
keine Änderungen: Bei deren Publikation wird schon seit Jahren 
klar darauf hingewiesen, dass es sich um Resultate zur Einkom-
mensarmut (ohne Einbezug der Vermögen) handelt. 

Tabelle T 2 gibt eine Übersicht über die möglichen Bezeichnun-
gen des neuen Indikators sowie der Schnittmengen zwischen den 
einkommens- und vermögensbasierten Armutsindikatoren in den 
verschiedenen Sprachen. 

 
 

 Monetäre Armut umfasst die beiden Teilbereiche «Einkom-
mensarmut» und «fehlende finanzielle Reserven». 

 Die «asset-based poverty rate» wird als «Anteil Personen 
ohne finanzielle Reserven für x Monate» umschrieben. 

 Der Begriff «finanzielle Reserven» verdeutlicht, dass die 
Vermögensgrenze oft nur geringe Beträge umfasst. 

 
T 2 Mögliche Bezeichnungen der neuen Indikatoren 

gängige Bezeichnung  
in der Literatur 

Deutsch Français Italiano English 

Income poverty Einkommensarmut Pauvreté en termes de revenu Povertà reddituale Income poverty 

Asset-based poverty rate Anteil Personen ohne finanzielle 
Reserven 

Part des personnes ne disposant pas 
de réserves financières 

Parte delle persone  
senza riserve finanziarie 

Proportion of population  
without financial reserves 

Twice poor /  
asset and income poor 

Einkommensarme Personen 
ohne finanzielle Reserven 

Personnes pauvres ne disposant pas 
de réserves financières 

Persone povere  
senza riserve finanziarie 

Income poor  
without financial reserves 

Protected poor /  
income poor only 

Einkommensarme Personen mit 
finanziellen Reserven 

Personnes pauvres disposant  
de réserves financières 

Persone povere  
con riserve finanziarie 

Income poor  
with financial reserves 

Vulnerable non-poor / 
economically vulnerable 

Nicht-arme Personen ohne 
finanzielle Reserven 

Personnes non-pauvres ne disposant 
pas de réserves financières 

Persone non povere  
senza riserve finanziarie 

Non-poor  
without financial reserves 

Anmerkung: Während auf Deutsch und Englisch die präzisen Begriffe «einkommensarm» und «income poor» geläufig sind, wäre dies auf Französisch und Italienisch sehr 
schwerfällig. Dort bietet es sich eher an, in Grafiken und Tabellen mit präzisierenden Fussnoten zu arbeiten und im Fliesstext die Begriffe zu umschreiben.  
Quellen: Azpitarte (2012), Balestra & Tonkin (2018), eigene Begriffsvorschläge 

 
 

5 Kohärenz mit weiteren 
Indikatoren zum Lebensstandard 

In SILC sind neben den Informationen zur finanziellen Ausstat-
tung auch Fragen zur materiellen Versorgung und zur subjektiven 
Bewertung der finanziellen Situation der Haushalte enthalten, wel-
che zur Validierung der monetären Indikatoren herangezogen 
werden können.  

Der Lebensstandard der Haushalte hängt nicht allein vom Ein-
kommen ab. So ist die Kohärenz zwischen der Einkommensar-
mut und weiteren Indikatoren zum Lebensstandard bei manchen 
Gruppen relativ tief, d.h. armutsbetroffene Personen weisen nicht 
automatisch auch materielle Mängel oder subjektive Schwierig-
keiten auf. Dies dürfte zumindest teilweise auf die fehlende Be-
rücksichtigung der Vermögensbestände zurückzuführen sein, da 
geringe Einkommen durch den Verzehr von finanziellen Reserven 
ergänzt werden können. Die Kohärenz kann erheblich gesteigert 
werden, wenn das Vermögen in die Betrachtung einbezogen wird.  
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G 6 Einkommensarme Personen mit materiellen oder subjektiven Schwierigkeiten  
in Prozent der einkommensarmen Bevölkerung, nach (Nicht-)Besitz von finanziellen Reserven für drei Monate 

Die Vermögensgrenze entspricht hier der dreifachen absoluten Armutsgrenze, die in Orientierung an die SKOS-Richtlinien festgelegt wird. Finanzielle Reserven sind definiert als 
liquide Mittel (Guthaben auf Bank- und Postkonti, Aktien und Obligationen etc.). Allfällige Schulden sind nicht berücksichtigt.  
Quelle: BFS – SILC 2015 (Pilot-Modul zum Vermögen vom 07.06.2018) 

 
Grafik G 6 verdeutlicht dies wiederum anhand des Pilot-Mo-

duls zum Vermögen in SILC 2015: Gemäss dieser Daten waren 
2015 11,5% der einkommensarmen Personen von materieller Ent-
behrung betroffen. Tatsächlich war aber fast ein Viertel (24,3%) 
der Armutsbetroffenen materieller Entbehrung ausgesetzt, wenn 
sie nicht auf finanzielle Reserven für mindestens drei Monate zu-
rückgreifen konnten, aber nur 2,3% der Armutsbetroffenen mit Re-
serven. Weiter waren 70% der Armutsbetroffenen ohne Reserven 
nicht in der Lage, kurzfristig unvorhergesehene Ausgaben von 
2500 Franken aufzubringen, gegenüber 14,3% jener mit Reserven. 
Für die materielle Situation der einkommensarmen Haushalte ist 
der Besitz von finanziellen Reserven somit ein entscheidender 
Faktor. 

Subjektive Indikatoren zum Lebensstandard in SILC bilden die 
Selbsteinschätzung der finanziellen Situation eines Haushalts ab. 
Sie geben somit auch Auskunft über dessen soziale Verhältnisse 
und Lebensstil. Armutsbetroffene ohne finanzielle Reserven sind 
deutlich häufiger unzufrieden mit der finanziellen Situation ihres 
Haushaltes als jene mit Reserven (55,9% vs. 23,0%), bekunden 
häufiger Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen (44,0% vs. 
7,9%) und verschulden sich häufiger, um ihre laufenden Ausgaben 
zu bestreiten (9,8% vs. 1,4%). Armutsbetroffene mit Reserven ge-
ben dagegen häufiger an, für ihre laufenden Ausgaben Vermögen 
zu verbrauchen (35,0%), während dies bei lediglich 7,6% der ein-
kommensarmen Personen ohne finanziellen Reserven für min-
destens drei Monate der Fall ist.  

Der materielle Lebensstandard der einkommensarmen Bevöl-
kerung und deren subjektive Einschätzung ihrer finanziellen Situ-
ation hängt in hohem Mass damit zusammen, ob sie über finan-
zielle Reserven verfügen oder nicht. Die finanziellen Reserven sind 
folglich ein wichtiger Faktor für den realisierten Lebensstandard 

der Personen mit geringem Einkommen. Der Rückgriff auf finan-
zielle Reserven liefert insbesondere eine Erklärung dafür, dass die 
ältere Bevölkerung trotz hoher Einkommensarmutsquoten ihre fi-
nanzielle Situation überdurchschnittlich positiv beurteilt. 

 
 

 Das Vorhandensein resp. Fehlen von finanziellen Reserven 
teilt die einkommensarme Bevölkerung in zwei Gruppen 
mit deutlich unterschiedlichem Lebensstandard.  

 Die Kohärenz der Armutsindikatoren mit weiteren Indikato-
ren zum Lebensstandard der Haushalte wird durch den Ein-
bezug der Vermögen erheblich gesteigert.  

 
 

6 Schlussfolgerungen 

Im vorliegenden Dokument wurden verschiedene Möglichkeiten 
diskutiert, wie das Vermögen in die Armutsmessung einbezogen 
werden kann. Es wurde aufgezeigt, dass sowohl bei der Wahl des 
Ansatzes als auch bei dessen konkreten Operationalisierung Ent-
scheidungen gefällt werden müssen, welche die Resultate beein-
flussen können. Dies wurde anhand von Sensitivitätsanalysen auf 
Basis des Pilot-Moduls zum Vermögen in SILC 2015 illustriert.  

Die Sensitivitätsanalysen zeigen deutlich, dass ein Einbezug 
der Vermögen in jedem Fall eine bessere Beurteilung der finanzi-
ellen Mittel der Haushalte erlaubt und damit die Armutsmessung 
in der Schweiz um wertvolle Informationen bereichert, denn Ein-
kommen und Vermögen sind in der Schweiz nicht unbedingt bei 
den gleichen Haushalten konzentriert. Auch die Kohärenz der Ar-
mutsquoten mit weiteren Indikatoren zum Lebensstandard der 
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Bevölkerung wird durch die Vermögensangaben markant verbes-
sert. Der Widerspruch zwischen den hohen Einkommensarmuts-
quoten der älteren Bevölkerung und der positiven Beurteilung ih-
rer subjektiven Situation (BFS 2014b, Caner & Wolff 2004) kann 
weitgehend dadurch erklärt werden, dass diese Altersgruppe be-
sonders häufig über finanzielle Ressourcen in Form von Vermö-
gen verfügt. 

Die Analysen zeigen jedoch auch, dass verschiedene Entschei-
dungen bei der Integration der Vermögen zu einer recht grossen 
Variation der Resultate führt. So unterscheiden sich die Anteile 
der einkommensarmen Personen ohne finanzielle Reserven nach 
der Armutsgrenze und auch nach dem Referenzzeitraum, für wel-
chen die Reserven ausreichen müssen. Die Risikogruppen sind je-
doch in allen Varianten ähnlich. Besonders gefährdet sind dem-
nach Erwerbslose, Ausländerinnen und Ausländer sowie Perso-
nen unter 65 Jahren, die alleine oder in Einelternhaushalten mit 
minderjährigen Kindern leben. Bei Personen ab 65 Jahren liegen 
die Armutsquoten nach Einbezug der Vermögen hingegen nicht 
mehr über jenen der anderen Altersgruppen, so dass sie nicht 
mehr als Risikogruppe gelten. 

Die theoretischen Ausführungen und empirischen Befunde le-
gen nahe, dass die Auswertungen zu den finanziellen Reserven in 
der Schweiz, analog zur Einkommensarmut, für beide Armuts-
grenzen parallel ausgewiesen werden sollte. Die Armutsquote 
(absolutes Konzept) ist aufgrund ihrer Bedarfsorientierung für so-
zialpolitische Massnahmen im Inland relevant, die Armutsgefähr-
dungsquote (relatives Konzept) entspricht hingegen den gängi-
gen internationalen Definitionen und ist somit für internationale 
Vergleiche geeignet. Der Referenzzeitraum für die Bestimmung 
der Vermögensgrenze zeigt Unterschiede in der Höhe der vorhan-
denen Reserven auf. Da dieser Faktor nicht objektiv festgelegt 
werden kann, sollte aus Transparenzgründen eine Bandbreite dar-
gestellt werden. Damit wird zugleich ein Hinweis darauf geliefert, 
wie gross die finanziellen Reserven sind resp. für welchen Zeit-
raum sie noch ausreichen.  

Während in der Forschung mittlerweile ein breiter Konsens 
darüber besteht, dass Vermögen in die Armutsmessung einflies-
sen sollten, stellt die Kommunikation und Interpretation dieser 
neuen Resultate eine gewisse Herausforderung dar. Der vorgän-
gig zur offiziellen Bereitstellung der Resultate etablierte Dialog mit 
den Stakeholdern und eine möglichst transparente Bezeichnung 
des neuen Indikators soll dessen Akzeptanz maximieren und die 
korrekte Einordnung gewährleisten.  
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Glossar 

Armut (Einkommensarmut) 
Gemäss den geltenden Konzepten sprechen wir von Armut, wenn 
eine Person in einem Haushalt lebt, der ein verfügbares Einkom-
men unterhalb der Armutsgrenze erzielt. Allfällige Vermögensbe-
stände werden in diese Betrachtung nicht einbezogen. 
 
Bruttohaushaltseinkommen 
Das Bruttohaushaltseinkommen fasst alle Einkommen sämtli-
cher Mitglieder eines Privathaushalts zusammen (Einkommen 
aus unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, Ren-
ten und Sozialtransfers, Vermögenserträge, etc.). Die in der Befra-
gung SILC 2015 erhobenen Einkommensdaten beziehen sich auf 
das Jahr 2014. 
 
Einschätzung der Einkommen und Ausgaben 
Fragestellung in SILC: «Denken Sie an alle Einnahmen und Aus-
gaben von Ihrem gesamten Haushalt während einem Jahr. Wür-
den Sie sagen, dass der Haushalt… 
1 – Geld auf die Seite tut, 2 – das ausgibt, wo hineinkommt,  
3 – das Vermögen oder die Reserven aufbraucht oder  
4 – dass er Schulden macht?»  
 
Fähigkeit, finanziell über die Runden zu kommen 
Fragestellung in SILC: «Wenn Sie alle Einkommen von Ihrem 
Haushalt zusammenzählen, wie kommen Sie bis zum Monats-
ende finanziell über die Runden, d.h. wie gut können Sie die mo-
natlich notwendigen Ausgaben zahlen? Ist das … 
1 – Sehr schwierig, 2 – Schwierig, 3 – Eher schwierig,  
4 – Ziemlich einfach, 5 – Einfach, 6 – Sehr einfach?» 
Werte von 1 und 2 werden als «Schwierigkeiten» eingestuft. 
 
Fiktive Miete 
Um dem finanziellen Vorteil von selbst genutztem Wohneigentum 
oder eines Mietzinses unter dem marktüblichen Preis Rechnung 
zu tragen, wird zum Einkommen der betreffenden Haushalte eine 
«fiktive Miete» addiert. Diese entspricht dem Nutzungswert des 
Objekts nach Abzug der effektiven Wohnkosten. Da im absoluten 
Armutskonzept die Wohnkosten in der Armutsgrenze berücksich-
tigt sind, wird dort ein Einkommen ohne fiktive Miete verwendet. 
 
Materielle Entbehrung 
Die Quote der materiellen Entbehrung ist definiert als finanziell be-
dingter Mangel in mindestens drei von neun europaweit koordi-
nierten Kategorien.  
Ökonomische Schwierigkeiten: 
– nicht in der Lage sein, innerhalb eines Monats unerwartete 

Ausgaben von 2500 Franken zu tätigen 
– nicht in der Lage sein, eine Woche Ferien pro Jahr weg von 

zuhause zu finanzieren 
– Zahlungsrückstände haben 
– nicht in der Lage sein, sich jeden zweiten Tag eine Mahlzeit 

mit Fleisch, Fisch oder vegetarischer Entsprechung zu leisten 
– nicht in der Lage sein, die Wohnung ausreichend zu heizen 

Materieller Mangel: 
– keinen Zugang zu einer Waschmaschine haben 
– nicht im Besitz eines Farbfernsehers sein 
– nicht im Besitz eines Telefons sein 
– nicht im Besitz eines Autos sein  
 
Median 
Der Median teilt die nach Grösse geordneten Beobachtungswerte 
in zwei gleich grosse Hälften. Die eine Hälfte der Werte liegt über, 
die andere unter dem Median.  
 
Personen ohne finanzielle Reserven  
Als Personen ohne finanzielle Reserven werden (unabhängig von 
ihrer Einkommenssituation) Personen bezeichnet, deren Haus-
halt nicht über ausreichend Vermögen verfügt, um bei einem Ein-
kommensausfall für eine bestimmte Zeit ihre Grundbedürfnisse 
zu decken. Konkret sind dies Personen, deren liquides Brutto-
haushaltsvermögen (Guthaben auf Bank- und Postkonten sowie 
Gesamtwert der Aktien, Obligationen und Anlagefonds) kleiner ist 
als ihre Armutsgrenze für einen Referenzzeitraum von ein, drei, 
sechs oder zwölf Monaten. Hierzu wird die monatliche Armuts-
grenze mit der entsprechenden Anzahl Monate multipliziert.  
 
Verfügbares Äquivalenzeinkommen 
Das verfügbare Äquivalenzeinkommen wird anhand des verfüg-
baren Haushaltseinkommens berechnet, indem die Grösse und 
Zusammensetzung der Haushalte berücksichtigt wird. Die älteste 
Person wird mit 1,0 gewichtet, jede weitere Person ab 14 Jahren 
mit 0,5 und jedes Kind unter 14 Jahren mit 0,3 (modifizierte 
OECD-Skala). Damit wird den Einsparungen Rechnung getragen, 
die sich aus dem gemeinsamen Wirtschaften eines Haushalts mit 
mehreren Personen ergeben. 
 
Verfügbares Haushaltseinkommen 
Das verfügbare Haushaltseinkommen wird berechnet, indem 
vom Bruttoeinkommen die obligatorischen Ausgaben abgezogen 
werden. Dies sind Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Prämien 
für die Krankenkassengrundversicherung und regelmässige 
Transferzahlungen an andere Haushalte wie z.B. Alimente. 
 
Vertrauensintervall / Genauigkeit der Schätzwerte  
Alle auf der Basis einer Stichprobe ermittelten Schätzungen sind 
mit einer Unsicherheit behaftet, da lediglich ein Teil der Population 
(Stichprobe) verwendet wurde, um ein Merkmal der Gesamtbevöl-
kerung zu schätzen. Diese Fehlermarge kann quantifiziert wer-
den, indem ein 95%-Vertrauensintervall berechnet wird, das umso 
enger ist, je genauer die Resultate sind. Mit dem Begriff des Ver-
trauensintervalls wird ausgedrückt, dass sich der wahre Wert der 
Merkmale der Gesamtpopulation mit sehr grosser (95%-iger) 
Wahrscheinlichkeit innerhalb des Intervalls befindet. 
 
Zufriedenheit mit der finanziellen Situation des Haushaltes 
Fragestellung in SILC: «Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein 
mit der jetzigen finanziellen Situation von Ihrem Haushalt, wenn 
0 ‘gar nicht zufrieden’ und 10 ‘vollständig zufrieden’ bedeutet?»  
Werte von 0–5 werden als «geringe Zufriedenheit» eingestuft.   
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Anhang 

A1 Datenlage zum Vermögen 

Wie einleitend erwähnt wurde, sind Vermögensdaten auf Mikro-
ebene in der Schweiz bisher rar. Zwar publiziert die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung (ESTV) regelmässig Auswertungen zum 
Vermögen der Haushalte (z.B. ESTV 2018), diese liegen jedoch 
nur in aggregierter Form vor und lassen keine Rückschlüsse auf 
einzelne Personen und deren soziodemografische Merkmale zu.  

Diverse kantonale Armutsberichte können auf detaillierte Steu-
erdaten zurückgreifen und verfügen dadurch über Vermögensan-
gaben, welche teilweise in die Armutsquote eingerechnet werden 
(vgl. z.B. LUSTAT 2017, Regierungsrat des Kantons Bern 2015). 
Wanner & Gabadinho (2008) haben solche Steuerdaten von fünf 
Kantonen harmonisiert und ausgewertet. Auf nationaler Ebene 
sind derzeit keine harmonisierten Steuerdaten im erforderlichen 
Detaillierungsgrad vorhanden. Für erste Testnutzungen stehen 
ab 2020 Daten aus elf Kantonen zur Verfügung. 

Momentan liegen diverse Erhebungen vor, die Mikrodaten zum 
Vermögen enthalten. In der Befragung über Gesundheit, Alterung 
und Pensionierung in Europa (SHARE) wird jedoch nur die Bevöl-
kerung ab 50 Jahren befragt. Die Vermögensangaben aus dem 
Schweizerischen Haushaltspanel (SHP) können dagegen nicht in 
ausreichend detaillierte Vermögenskomponenten zerlegt werden 
(Ravazzini et al. 2019). Die einzigen Mikrodaten für die Gesamt-
bevölkerung in Privathaushalten, die in der Schweiz derzeit den 
erforderlichen Detaillierungsgrad für Armutsanalysen aufweisen, 
stammen aus einem Pilot-Modul der Erhebung über die Einkom-
men und Lebensbedingungen (SILC), welches im Jahr 2015 zum 
zweiten Mal durchgeführt wurde.  

 

A2 Das SILC-Vermögensmodul 2015 

SILC ist eine europaweit koordinierte Erhebung, die jährlich in über 
30 Ländern durchgeführt wird. Ziel der Erhebung ist die Untersu-
chung der Einkommensverteilung, der Armut, der sozialen Aus-
grenzung und der Lebensbedingungen. Thematische Vertiefungs-
module erlauben die Erfassung von zusätzlichen, im jährlichen 
Fragebogen nicht enthaltenen Informationen. Im Modul 2015 
wurden diverse Vermögensarten sowie eine Schuldenart erho-
ben:  
– Guthaben auf allen Bank- oder Postkonti (ohne 3. Säule) 
– Gesamtwert aller Aktien, Obligationen oder Anlagefonds 
– Gesamtwert aller Wertgegenstände wie Schmuck, Fahr-

zeuge, Kunstwerke oder Sammlungen (ohne Immobilien) 
– Wert aller Liegenschaften, Grundstücke und Bodenrechte 
– Gesamtbetrag aller Hypotheken 
– Guthaben auf 3. Säule bei Versicherung, Bank oder Post  
 

__________________ 
9  Diese Unterscheidung wird ab dem SILC-Modul 2018 möglich sein.  
10  Dabei wurde anhand des SILC-Moduls 2011 eine integrierte Betrachtung der Ein-

kommens-, Konsum- und Vermögenssituation der älteren Bevölkerung ange-

In der Schweiz wurden 2015 rund 7500 Haushalte mit etwas über 
17 000 Personen befragt. Die Fragen wurden (bis auf jene nach 
der 3. Säule) auf Haushaltsebene gestellt und beziehen sich auf 
den Zeitpunkt des Interviews oder das Ende des vorangehenden 
Kalenderjahres.  

Für die Armutsmessung bietet das Vermögensmodul in SILC 
den grossen Vorteil, dass damit detaillierte Daten zu Vermögen in 
der gleichen Datenbasis vorliegen, die auch für die Berechnung 
der Einkommensarmut verwendet wird. Um die befragten Haus-
halte nicht übermässig zu belasten, muss die Anzahl Fragen zum 
Vermögen jedoch möglichst klein gehalten werden. Die SILC-Ver-
mögensdaten bieten deshalb nicht denselben Detaillierungsgrad 
wie beispielsweise die Vermögensdaten aus dem Household Fi-
nance and Consumption Survey (HFCS) der europäischen Zent-
ralbank. Die wichtigsten Einschränkungen sind dabei die fehlende 
Möglichkeit zur Abgrenzung des selbst bewohnten Wohneigen-
tums9 sowie die fehlende Erhebung von Schulden (ausser Hypo-
thekarschulden).  

Die Datenqualität des ersten CH-SILC-Vermögensmoduls 
2011 wurde durch das Büro Ecoplan eingehend evaluiert (BFS 
2014a). Dabei wurde anhand eines Vergleichs mit Makrowerten 
zum Vermögen der privaten Haushalte, die von der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) publiziert werden, festgestellt, dass die 
Vermögen in SILC unterschätzt wurden. Dies ist bei Mikrovermö-
gensdaten häufig der Fall (ECB 2016) und dürfte u.a. daran liegen, 
dass in Befragungen Extremwerte am oberen Ende der Vermö-
gensskala kaum erfasst werden können: Da sehr reiche Haus-
halte nur selten vorkommen, werden sie in einer Zufallsstichprobe 
kaum gezogen («non-observation»). Das Fehlen dieser Werte 
führt dazu, dass sowohl der Gesamtwert als auch das Ausmass 
der Ungleichverteilung der Haushaltsvermögen unterschätzt wer-
den. Weiter ist davon auszugehen, dass die Schätzungen der Im-
mobilienwerte eher konservativ ausfallen und gerade bei vermö-
genden Haushalten zum Teil Vermögenskomponenten vergessen 
werden («underreporting») oder die Auskunft verweigert wird 
(«non-response»; Ferschli et al. 2018, Vermeulen 2014).  

Aufgrund solcher Vorbehalte zur Datenqualität wurden die Ver-
mögensdaten im BFS bisher nur sehr vorsichtig ausgewertet und 
insbesondere auf Verteilungsanalysen zum Vermögen verzichtet. 
Die Auswertungen in der Studie «Armut im Alter» (BFS 2014b) 
sind bisher die einzigen offiziell publizierten Informationen zum 
Vermögen der Haushalte auf der Basis von SILC.10 

Im Modul 2015 scheint die Kohärenz mit den Makrowerten 
deutlich besser zu sein (Ravazzini et al. 2019). Die Plausibilisie-
rung der Daten wurde anhand neu eingeführter Regeln verbessert 
und das Modell für die Imputation (Einsetzung) fehlender Werte 
überarbeitet.11 Die Qualität der Imputationen wird derzeit evalu-
iert. Bis eine zufriedenstellende Datenqualität sichergestellt wer-
den kann, werden die SILC-Vermögensmodule als Piloterhebun-
gen eingestuft. Die Auswertungen in diesem Dokument erfolgen 
deshalb lediglich zu illustrativen Zwecken.  

strebt. Das Vermögen wurde jedoch nicht direkt in die Berechnung der Armuts-
quote einbezogen. Die Auswertungen wurden 2018 mit den Daten aus dem Pilot-
Modul zu SILC 2015 aktualisiert (BFS 2018b). 

11  Je nach Vermögensvariable betrifft dies zwischen 10% und 19% der Werte. 




